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Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung  

über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 8 der Tagesordnung  

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversamm-

lung unter Tagesordnungspunkt 8 vor, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis 

zum 26. März 2030 zu ermächtigen, eigene Aktien zu erwerben und erworbene Aktien ent-

weder wieder zu veräußern oder ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung einzuzie-

hen. Der Gesellschaft soll die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien nach Maßgabe von 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Hiermit 

soll der Gesellschaft u.a. ermöglicht werden, die erworbenen Aktien als liquide Gegenleis-

tung im Rahmen von Unternehmenstransaktionen einsetzen zu können. Weiterhin soll die 

Gesellschaft somit die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien gegebenenfalls auch im Rahmen 

klassischer Aktienrückkaufprogramme zu erwerben und anschließend einzuziehen, um dem 

Interesse aller Aktionäre der Gesellschaft am Erhalt eines angemessenen Gewinns je Aktie 

sinnvoll Rechnung zu tragen. Im Sinne einer größtmöglichen Flexibilität soll die Ermächti-

gung für die aktienrechtlich zugelassene Dauer von fünf Jahren erteilt werden. Der Erwerb 

und die Verwendung eigener Aktien bedürfen einer entsprechenden Ermächtigung durch die 

Hauptversammlung. 

Neben dem Erwerb eigener Aktien über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhal-

ten, eigene Aktien durch Kaufangebot an alle Aktionäre durch die Gesellschaft selbst bzw. 

eine öffentliche Aufforderung an alle Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu er-

werben. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die 

Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eige-

ner Aktien Gebrauch macht, und jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft kann ent-

scheiden wie viele Aktien und – im Falle der Festlegung einer Preisspanne außerdem – zu 

welchem Preis er diese der Gesellschaft andienen möchte. In jedem Fall wird die persönlich 

haftende Gesellschafterin beim Erwerb eigener Aktien den aktienrechtlichen Grundsatz der 

Gleichbehandlung nach § 53a AktG wahren. Die vorgeschlagenen Erwerbsmöglichkeiten 

über die Börse, über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre oder durch die Aufforde-

rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten tragen sämtlich diesem Grundsatz Rechnung. Die 

Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die aufgrund der vorgeschlagenen 

oder einer früheren Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugs-

rechts zu veräußern oder zu begeben: Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien 

wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß dieser Ermächtigung verwendet 

werden, und darüber hinaus, soweit dies im Fall der Veräußerung eigener Aktien an alle Ak-

tionäre erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. 

Soweit der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Kurse der Stückaktien 

der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandelsta-

ge vor dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts zum Aktienerwerb um nicht mehr als 10 

% überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Die nähere Ausgestaltung des 

Erwerbs bestimmt die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft. 

Im Falle des Erwerbs im Wege eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre bzw. mit-

tels öffentlicher Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten dürfen der gebotene Kauf-

preis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
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der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots um nicht mehr als 10 % über-

schreiten und um nicht mehr als 30 % unterschreiten. Für den Fall, dass sich nach der Ver-

öffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Ver-

kaufsangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses ergeben sollten, kann 

das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden, 

wobei in einem solchen Fall auf das maßgebliche arithmetische Mittel der Kurse der Stück-

aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhan-

delstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt wird. Die Grenze von 

10 % bzw. 30 % für das Über- bzw. Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. Das 

Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Verkaufsangebots kann weite-

re Bestimmungen vorsehen. Die nähere Ausgestaltung des Kaufangebots bzw. einer an die 

Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten be-

stimmt die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft. 

Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten können die Adressaten der 

Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien sie der Gesellschaft anbieten möchten. Deshalb 

kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Zahl an Aktien der Gesell-

schaft das von der Gesellschaft angefragte Rückkaufvolumen übersteigt. In dem Fall muss 

eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte An-

nahme von geringeren Aktienstückzahlen von bis zu 100 Stück pro andienendem Aktionär 

vorzusehen. Auf diese Weise sollen rechnerische Bruchteile von Aktien bei der Festlegung 

der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände vermieden werden, sodass die techni-

sche Abwicklung des Aktienrückkaufs insgesamt erleichtert wird. Im Übrigen kann die Repar-

tierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteili-

gungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünfti-

gen Rahmen technisch abwickeln lässt. Die persönlich haftende Gesellschafterin hält einen 

hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionä-

re für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemessen.  

Darüber hinaus wird die Gesellschaft auch ermächtigt, den Erwerb mittels den Aktionären 

zur Verfügung gestellter Andienungsrechte durchzuführen. Diese Andienungsrechte werden 

so ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer Aktien verpflichtet wird. So-

weit danach Andienungsrechte nicht ausgeübt werden können, verfallen sie. Dieses Verfah-

ren behandelt die Aktionäre gleich, erleichtert aber die technische Abwicklung des Aktien-

rückkaufs. Die nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihr Inhalt, die 

Laufzeit und gegebenenfalls ihre Handelbarkeit, bestimmt die persönlich haftende Gesell-

schafterin der Gesellschaft. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die aufgrund dieses Ermächti-

gungsbeschlusses erworbenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu ver-

wenden, insbesondere auch zu den folgenden:  

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien 

über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert 

werden können. Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien können diese zur 

erneuten Beschaffung von Eigenmitteln verwendet werden. Mit den vorgesehenen Möglich-

keiten des Wiederverkaufs über die Börse oder mittels eines Angebots an alle Aktionäre wird 

das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.  

Bei einer Veräußerung von eigenen Aktien im Rahmen eines Angebots an alle Aktionäre 

kann das Bezugsrecht für etwaige Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Dies ist für die 
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technische Abwicklung eines solchen Angebots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchtei-

len von Aktien zu vermeiden. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die vom Bezugs-

recht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien (sog. freie Spitzen) entweder durch Verkauf an 

der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwerten.  

Die eigenen Aktien der Gesellschaft können überdies auch in anderer Weise als über die 

Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts veräußert werden. Um dem Verwässerungsschutz der Aktionäre angemessen zu 

begegnen, setzt diese Verwendungsmöglichkeit entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

voraus, dass die eigenen Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-

geblichen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktie nicht wesentlich unter-

schreitet; die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises erfolgt dabei unmittelbar vor 

der Veräußerung selbst. Zudem ist das zulässige Veräußerungsvolumen in diesem Fall auf 

10 % des Grundkapitals beschränkt. Diese 10%-Grenze darf weder im Zeitpunkt der Be-

schlussfassung über die Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschritten 

werden. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von an-

deren Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder 

zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu 

ihm verpflichten, Gebrauch gemacht wird und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entspre-

chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 

10%-Grenze anzurechnen. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 

diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- bzw. Optionsrecht ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldver-

schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur 

Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wur-

den. Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsen-

kurs zu orientieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 

angemessen gewahrt. Den Aktionären wird hierdurch die grundsätzliche Möglichkeit eröff-

net, ihre Beteiligungsquote durch einen parallelen Zuerwerb von Aktien der Gesellschaft 

über die Börse zu vergleichbaren Konditionen zu erhalten. Im Übrigen liegt die Ermächti-

gung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größtmöglicher Flexibilität verhilft und die 

Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis durch gezielte Ausgabe von Aktien an Kooperations-

partner, institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll 

dadurch in die Lage versetzt werden, schnell und flexibel auf günstige Marktsituationen zu 

reagieren. 

Die vorstehende Anrechnung soll jedoch wieder entfallen, soweit nach einer Ausgabe neuer 

Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG die Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus 

genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschließt. Ebenso soll 

eine erfolgte Anrechnung wieder entfallen, soweit nach einer Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

die Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss in 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschließt. Denn in diesen Fällen 

hat die Hauptversammlung erneut über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugs-

rechtsausschluss entschieden, sodass der Grund der Anrechnung wieder entfallen ist. So-

weit erneut neue Aktien aus genehmigtem Kapital oder Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben werden können, soll 

die Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die (Rest-)Laufzeit der Er-

mächtigung auch wieder für die Veräußerung eigener Aktien bestehen. Mit Inkrafttreten der 
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neuen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss fällt nämlich die durch die 

Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG bzw. die durch die Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit 

der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ent-

standene Sperre hinsichtlich der Veräußerung eigener Aktien weg. Da die Mehrheitsanforde-

rungen an einen solchen Beschluss mit denen eines Beschlusses über die Ermächtigung zur 

Veräußerung eigener Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der Beschlussfassung der Hauptversammlung 

über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen eines genehmigten Kapitals oder einer neuen Ermächtigung 

zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum 

Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch eine Bestä-

tigung hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses zur Veräußerung eigener Aktien gemäß 

§§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen. 

Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in di-

rekter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrech-

nung erneut. Im Ergebnis führt diese Regelung damit im Zusammenspiel mit den gleichlau-

tenden Anrechnungsbestimmungen im Rahmen der anderweitigen Ermächtigung zum Be-

zugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, z.B. bei der 

Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital aufgrund der Ermächtigung gemäß Tages-

ordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 31. März 2022, dazu, dass (i) die persönlich 

haftende Gesellschafterin ohne erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung während 

der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung insgesamt nur einmal vom erleichterten Bezugs-

rechtsausschluss für bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG Gebrauch machen kann und (ii) im Falle einer erneuten Beschlussfassung der 

Hauptversammlung die persönlich haftende Gesellschafterin während der (Rest-)Laufzeit 

der Ermächtigung wieder frei in der Wahl ist, ob sie von den Erleichterungen des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen Grenzen im Zusammenhang mit Barkapital-

erhöhungen aus genehmigtem Kapital, der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen gegen Barzahlung oder der Veräußerung eigener Aktien gegen Barzahlung 

Gebrauch macht. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung 

dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres An-

teilsbesitzes Rechnung getragen.  

Nach dem Beschlussvorschlag können eigene Aktien auch gegen Sachleistung im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen und beim Erwerb von Unternehmen und anderen 

Vermögensgegenständen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eingesetzt wer-

den. In derartigen Transaktionen wird teilweise als Gegenleistung die Lieferung von Aktien 

bevorzugt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der persönlich haftenden Gesell-

schafterin den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 

von Unternehmen und anderen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu 

können. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird bei der Festlegung der Bewertungsre-

lation dafür sorgen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der 

Regel wird die persönlich haftende Gesellschafterin sich bei der Bemessung des Werts der 

als Gegenleistung eingesetzten eigenen Aktien am Börsenkurs der Aktien orientieren. Eine 

schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere um ein-

mal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses infrage 

zu stellen. Damit liegt die Möglichkeit einer solchen Verwendung eigener Aktien insgesamt 

im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
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Darüber hinaus berechtigt die vorgeschlagene Ermächtigung dazu, die zurückerworbenen 

eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung ganz oder teilweise einzu-

ziehen. Dabei ist vorgesehen, dass die Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 AktG auch 

ohne Kapitalherabsetzung erfolgen kann (sog. vereinfachtes Verfahren). Die Rechte der Ak-

tionäre werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt. Durch die Einzie-

hung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der verbleiben-

den Aktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat sowie auch die persönlich 

haftende Gesellschafterin sollen daher für diesen Fall ermächtigt werden, die Satzung hin-

sichtlich der sich verändernden Anzahl der Stückaktien anzupassen. 

Schließlich schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, die zurückerworbenen eigenen Aktien 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Umtauschrechten oder 

-pflichten von Inhabern bzw. Gläubigern von durch die Gesellschaft ausgegebenen Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. Sofern und soweit die Gesellschaft 

von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine Kapitalerhöhung durchgeführt werden. 

Die Interessen der Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht be-

rührt. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Bar-

leistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität der 

Gesellschaft erhöhen.  

Von den vorstehend aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich 

solcher eigenen Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses 

Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden, sondern es sind insoweit auch solche Aktien 

der Gesellschaft erfasst, die aufgrund eines früheren Ermächtigungsbeschlusses oder die 

nach § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Auf diese Weise wird im Interesse der Gesell-

schaft zusätzliche Flexibilität auch im Hinblick auf die Verwendung solcher eigenen Aktien 

nach Maßgabe dieses Ermächtigungsbeschlusses geschaffen. 

Die insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts verwendeten Aktien dürfen ein Gesamt-

volumen von 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Dadurch 

wird der Gesamtumfang der bezugsrechtsfreien Verwendung von Aktien beschränkt. Die 

Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine mögliche Verwässerung ihrer be-

stehenden Beteiligung abgesichert. Durch Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, dass die 

persönlich haftende Gesellschafterin die 10%-Grenze auch nicht überschreitet, indem sie 

zusätzlich von anderen Ermächtigungen – z.B. von einem genehmigten Kapital – Gebrauch 

macht und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließt.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnut-

zung der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Sie wird der 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 

17. Februar 2025 

Edel SE & Co. KGaA 

die persönlich haftende Gesellschafterin 

Edel Management SE 

 

____________________________ 

der geschäftsführende Direktor 

Dr. Jonas Haentjes 


